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ZTN Süd, Pflughölzle 1, 88447 Warthausen 

 
Herrn  
Dr. Karlheinz Störzer 
Libellenweg 3 
 
78345 Moos 

 
 

Warthausen, 09.05.2017 
 
 
 
Entsorgung von Schwarzwild-Aufbruch und -Schwarten 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Störzer, 
 
Herr Nops hat mir Ihr Schreiben vom 06. Februar 2017 weitergegeben. Zunächst bitte ich um 
Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde. Ich musste den Sachverhalt mit meinem 
Kollegen vom ZTN-Neckar-Franken in Hardheim, mit dem MLR und mit dem Veterinäramt in 
Biberach abstimmen. Das hat etwas gedauert und dann sind andere wichtige Aufgaben 
dazwischengekommen. 
 
Die Gebühren für die Entsorgung von Schlachtabfall einschließlich Wildaufbruch sind in 
unserer Gebührensatzung geregelt. Über die Höhe der Gebühren entscheidet die 
Verbandsversammlung. Die nächste geplante Sitzung findet am 9. November 2017 statt. 
 
Nach Rücksprache mit meinem Kollegen in Hardheim sehen wir aufgrund des Erlasses des 
MLR leider keine Möglichkeit, eine besondere Gebühr für Jäger in unsere Gebührensatzung 
aufzunehmen. Unsere Schlachtabfallgebühren sind unabhängig von Benutzergruppen 
festgelegt. Wenn wir diesen Grundsatz durchbrechen, laufen wir Gefahr, dass wir gegen den 
Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Außerdem würden wir unseren Verwaltungs- und 
Abrechnungsaufwand deutlich erhöhen.  
 
Die toten Wild-Falltiere können selbstverständlich kostenlos angeliefert werden. Dazu 
gehören auch die aufgebrochenen verstrahlten toten Wildschweine. 
 
Nachdem das MLR die nicht verpflichtende Beseitigung des Schwarzwild-Aufbruchs über die 
TNP-Betriebe empfiehlt, stellt sich die Frage, ob die Jäger eventuell über das MLR einen 
finanziellen Ausgleich erreichen können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen      
                 
Karl-Heinz Maucher 
Geschäftsführer 
 

Aktenzeichen:  
Sachbearbeiter:  Herr Maucher 
Durchwahl:   07356/9371-15 
E-Mail: karl-heinz.maucher@ztn-
sued.de 

Zweckverband 
Tierische Nebenprodukte 
Süd-Baden-Württemberg 
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